
 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg 

(Landesentwicklungsprogramm – LEPro) in der Fassung vom 1. November 2003 (GVBl. I 2004 S. 16) in 

Verbindung mit Artikel 3 Absatz 2 des Staatsvertrags der Länder Berlin und Brandenburg über das 

LEPro 2007 vom 10. Oktober 2007 (GVBl. I S. 235) 

 

§ 16 Siedlungsentwicklung 
(6) Einrichtungen der .privaten Versorgung von überörtlicher Bedeutung und großflächige 
Einzelhandelsbetriebe sind nur dort zuzulassen, wo deren Nutzungen nach Art, Lage und Umfang der 
angestrebten zentralörtlichen Gliederung sowie der in diesem Rahmen zu sichernden Versorgung der 
Bevölkerung entsprechen. Der Anteil von Verkaufsflächen in großflächigen Einzelhandelszentren ist. auf 
ein Maß zu begrenzen, das die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung und die geplante 
Zentrenstruktur nicht gefährdet. Dabei ist auf siedlungsstrukturelle Verträglichkeit und städtebauliche 
Einbindung hinzuwirken. 


